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§ 120c LBBG 2001

LBBG 2001 - Burgenlandisches Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.06.2025

(1) Auf die am 31. Oktober 2015 im Dienststand befindlichen Beamtinnen und Beamten sind die Bestimmungen Uber
die Jubildumszuwendung (§ 31) mit der Mal3gabe anzuwenden, dass an die Stelle des Erfordernisses der Vollendung
eines Besoldungsdienstalters von 25 bzw. 40 oder 35 Jahren das Erfordernis des Erreichens jenes Tages tritt, der 25
bzw. 40 oder 35 Jahre nach dem bereits von der Dienstbehdrde ermittelten Jubildumsstichtag liegt. Die Bestimmungen
Uber die Hemmung der Vorrickung (8 9) sind auf die vor Erreichen des Dienstjubildums liegenden Zeiten sinngemald
anzuwenden.

(2) Wenn eine Bestimmung in einem Landesgesetz, in einer Verordnung, einem Erlass, einem Bescheid oder einem
Vertrag des Landes in einer vor 1. November 2015 bestehenden Fassung fur die Bemessung eines Betrags auf das
Gehalt einer bestimmten Gehaltsstufe einer nach § 120b Abs. 1 Uberzuleitenden Verwendungsgruppe verweist, tritt an
die Stelle des Verweises auf das Gehalt dieser Gehaltsstufe mit 1. November 2015 unmittelbar der fur dieses Gehalt
angefuhrte Betrag in der am 31. Oktober 2015 geltenden (alten) Fassung. Dieser Betrag andert sich im selben AusmaR
wie jene Gehaltsstufe derselben Verwendungsgruppe, fir die in der am 1. November 2015 geltenden (neuen) Fassung
der nachstniedrigere Betrag angefuhrt ist, in Ermangelung einer solchen jedoch im selben Ausmal wie die betraglich
niedrigste Gehaltsstufe derselben Verwendungsgruppe.

(3) Wenn eine Bestimmung in einem Landesgesetz, in einer Verordnung, einem Erlass, einem Bescheid oder einem
Vertrag des Landes in einer vor dem 1. November 2015 bestehenden Fassung auf eine bestimmte Gehaltsstufe einer
nach 8 120b Abs. 1 Uberzuleitenden Verwendungsgruppe verweist, ohne die Bemessung eines Betrags vom Gehalt
dieser Gehaltsstufe abhangig zu machen, tritt an die Stelle des Verweises auf diese Gehaltsstufe (alte Fassung) ein
Verweis auf jene Gehaltsstufe derselben Verwendungsgruppe, fir die in der am 1. November 2015 geltenden Fassung
der nachstniedrigere Betrag angefuhrt ist (neue Fassung). Sofern die Bestimmung auf das Erreichen der Gehaltsstufe
alter Fassung abstellt, gilt dieses Erfordernis ab 1. November 2015 erst ab einer Verweildauer

1. von mehr als einem Jahr und sechs Monaten bei den Verwendungsgruppen nach§ 120a Abs. 7 Z 1,
2. von mehr als sechs Monaten bei der Verwendungsgruppe nach8 120a Abs. 7 Z 2,
3. von mehr als einem Jahr bei den Verwendungsgruppen nach8 120a Abs. 7Z 3

in der Gehaltsstufe neuer Fassung als erfillt. Fir die Ubergeleiteten Beamtinnen und Beamten entfallt dieses
zusatzliche Erfordernis der Verweildauer nach den Z 1 bis 3 bis zur Verbesserung ihres Besoldungsdienstalters nach
§ 120a Abs. 7 oder 8. Wenn eine Bestimmung nicht blo3 auf das Erreichen einer Gehaltsstufe alter Fassung abstellt,
sondern zusatzlich auf das Erreichen einer bestimmten Verweildauer in dieser Gehaltsstufe, so bleibt dieses
zusatzliche Erfordernis unberthrt bzw. erhdht es sich in den Fallen der Z 1 bis 3 im entsprechenden Ausmal3.

(4) Insoweit in einem Landesgesetz, einer Verordnung, einem Erlass, einem Bescheid oder einem Vertrag des Landes in
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einer vor 1. November 2015 bestehenden Fassung die Bemessung eines Betrags nach Mal3gabe des Gehalts, allenfalls
einschlieBlich allfalliger Teuerungszulagen, der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamtin oder des Beamten der
Allgemeinen Verwaltung erfolgt, tritt an die Stelle dieser Mal3gabe ab 1. November 2015 der Referenzbetrag gemald § 4
Abs. 4.

(5) Bei einer Ubergeleiteten Beamtin oder einem Ubergeleiteten Beamten wird die Hohe einer allfalligen Verwendungs-,
Dienst- oder Erganzungszulage, fur deren Bemessung die Differenz zwischen dem eigenen Gehalt und einem Gehalt
einer anderen Verwendungsgruppe maRgebend ist, bis zur Vorriickung in die Uberleitungsstufe mit der MaRgabe

ermittelt, dass

1. die Wahrungszulage als Bestandteil des eigenen Gehalts behandelt wird,

2. jene Gehaltsstufe der anderen Verwendungsgruppe maf3gebend ist, die der Beamtin oder dem Beamten
unmittelbar nach der Uberleitung gebiihrt hatte, wenn ihre oder seine Uberstellung in die andere

Verwendungsgruppe mit Beginn des Uberleitungsmonats bewirkt worden wére,

3. das Gehalt der anderen Verwendungsgruppe, welches fur die nach Z 2 malgebende Gehaltsstufe angefuhrt ist,
um jenen Betrag erhéht wird, der bei einer Uberleitung nach Z 2 als Wahrungszulage nach § 120a Abs. 6 gebtihrt

hatte.

Ab der Vorriickung in die Uberleitungsstufe wird eine solche Zulage fir die Dauer des Verbleibs in der
Uberleitungsstufe ebenfalls nach MaRgabe der Z 1 bis 3 ermittelt, wobei fir die Bemessung des Gehalts der anderen
Verwendungsgruppe die nachste Gehaltsstufe und die Wahrungszulage nach 8 120a Abs. 9 maf3gebend sind.

(6) Bei einer Ubergeleiteten Beamtin oder einem Ubergeleiteten Beamten wird die Hohe einer allfalligen Zulage oder
Abgeltung, fir deren Bemessung der Vorriickungsbetrag mafligebend ist, mit der MaRgabe ermittelt, dass

1. bis zur Vorriickung in die Uberleitungsstufe der fir die Beamtin oder den Beamten mit Beginn des

Uberleitungsmonats maRRgebende Vorriickungsbetrag weiterhin malgebend ist,

2. der Vorrickungsbetrag nach Z 1 sich im selben Ausmall dndert wie der Referenzbetrag seit Beginn des

Uberleitungsmonats und

3. fiur die Dauer des Verbleibs in der Uberleitungsstufe der Vorriickungsbetrag jener Betrag ist, um den das Gehalt
(einschlieRlich Wahrungszulage) den Uberleitungsbetrag (ibersteigt.

In Kraft seit 01.11.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/lbbg_2001/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/lbbg_2001/paragraf/120a
https://www.jusline.at/gesetz/lbbg_2001/paragraf/120a
file:///

	§ 120c LBBG 2001
	LBBG 2001 - Burgenländisches Landesbeamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001


